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7 4 4 . Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über Gewalttätigkeiten und

Fehlverhalten von Zuschauern bei Sportveranstaltungen und insbesondere bei
Fußballspielen

7 4 5 . Änderung des Art. 26 der Satzung des Europarates
7 4 6 . Vereinbarung zwischen dem Verkehrsminister der Bundesrepublik Deutschland und dem

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich nach
Rn. 2010 ADR über die Beförderung von Raney-Nickel-Katalysatoren (Klasse 4.2,
Ziff. 6 a) in Stahlfässern

7 4 7 . Änderungen der Anhänge II und III des Übereinkommens über die Erhaltung der europäischen
wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume

743 . Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich der Satzung des

Europarates

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Ungarn am 6. November 1990 seine
Beitrittsurkunde zur Satzung des Europarates
(BGBl. Nr. 121/1956, letzte Kundmachung des
Geltungsbereichs BGBl. Nr. 274/1989) hinterlegt.

Vranitzky

744 . Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über Gewalttätigkeiten und
Fehlverhalten von Zuschauern bei Sportveran-
staltungen und insbesondere bei Fußballspielen

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des
Europarates haben folgende weitere Staaten ihre

Ratifikationsurkunden zum Europäischen Überein-
kommen über Gewalttätigkeiten und Fehlverhalten
von Zuschauern bei Sportveranstaltungen und
insbesondere bei Fußballspielen (BGBl.
Nr. 133/1988) hinterlegt bzw. das Übereinkommen
ohne Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet:

Staaten:
Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde

bzw. Unterzeichnung:

Belgien 24. August 1990
Griechenland 26. Oktober 1988
Jugoslawien 2. November 1990
Luxemburg 10. Februar 1988
Niederlande

(für das
Königreich in Europa) 30. Dezember 1988

Schweiz 24. September 1990
Ungarn 18. April 1990

Vranitzky
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745.

Änderung des Art. 26 der Satzung des Europarates

(Übersetzung)

BESCHEINIGUNG DES
GENERALSEKRETÄRS
DES EUROPARATES

NACHDEM Art. 41 Abs. d der
Satzung des Europarates *) vor-
sieht, daß Änderungen der Arti-
kel 23 bis 35, 38 und 39 nach ihrer
jeweiligen Billigung durch das
Ministerkomitee und die Bera-
tende Versammlung mit dem
Datum der vom Generalsekretär
ausgestellten Bescheinigung, die
den Regierungen der Mitglieder
zu übersenden ist und die Billi-
gung der genannten Änderungen
beglaubigt, in Kraft treten, be-
glaubigt der Generalsekretär hie-
mit wie folgt:

1. Das Ministerkomitee hat
durch die am 17. Oktober 1990
erfolgte Annahme der Entschlie-
ßung (90) 17, die die Zahl der
Vertreter Ungarns in der Beraten-
den Versammlung mit sieben
festsetzt, die diesbezügliche Än-
derung des Art. 26 der Satzung
genehmigt, dessen Text nachste-
hend wiedergegeben wird;

2. Die Beratende Versammlung
hat dieselbe Änderung am 2. Ok-
tober 1990 genehmigt (Stellung-
nahme Nr. 153 [1990]);

3. Nachdem diese Änderung
durch beide Organe des Europa-
rates genehmigt worden ist, tritt
sie mit 6. November 1990, dem
Datum der vorliegenden Beschei-
nigung, die am selben Tag den
Regierungen der Mitglieder über-
sendet worden ist, in Kraft.

Der geänderte Text des Art. 26
lautet wie folgt:

„Die Mitglieder haben An-
spruch auf die nachstehend ange-
gebene Zahl von Sitzen:

•) Kundgemacht in BGBl. Nr. 121/1956, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 275/1989
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Geschehen zu Rom, am 6. No-
vember 1990.

Vranitzky

746.
(Übersetzung)

V E R E I N B A R U N G

zwischen dem Verkehrsminister der Bundesre-
publik Deutschland und dem Bundesminister
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der
Republik Österreich nach Rn. 2010 ADR über
die Beförderung von Raney-Nickel-Katalysa-

toren (Klasse 4.2, Ziff. 6 a) in Stahlfässern

(1) Die für das ADR zuständigen Behörden in
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland
kommen überein, die im Jahre 1988 in Wien und
Bonn unterzeichnete Vereinbarung *) über die
Beförderung von Raney-Nickel-Katalysatoren
(Klasse 4.2, Ziff. 6 a) in Stahlfässern, ECE-Ord-
nungsnummer 1828 bis auf Widerruf durch eine der
Vertragsparteien zu verlängern.

(2) Der Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„Diese Regelung gilt im Verkehr zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Österreich bis auf
Widerruf durch eine der Vertragsparteien."

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 637/1988
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Wien, den 12. November 1990

Für den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr der Repbulik Österreich:

Kafka

Bonn, den 17. September 1990

Die für das ADR zuständige Behörde der
Bundesrepublik Deutschland:

Der Bundesminister für Verkehr:
Im Auftrag:

Bredemeier

Vranitzky

747. Änderungen der Anhänge II und III des Übereinkommens über die Erhaltung der
europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume

Der Ständige Ausschuß hat gemäß Art. 17 Abs. 2 des Übereinkommens über die Erhaltung der
europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume*) am 11. Dezember
1987 die geänderten Anhänge II und III beschlossen:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 372/1983



290. Stück — Ausgegeben am 13. Dezember 1990 — Nr. 747 4311

469



4312 290. Stück — Ausgegeben am 13. Dezember 1990 — Nr. 747



290. Stück — Ausgegeben am 13. Dezember 1990 — Nr. 747 4313

470



4314 290. Stück — Ausgegeben am 13. Dezember 1990 — Nr. 747



290. Stück — Ausgegeben am 13. Dezember 1990 — Nr. 747 4315



4316 290. Stück — Ausgegeben am 13. Dezember 1990 — Nr. 747



290. Stück — Ausgegeben am 13. Dezember 1990 — Nr. 747 4317



4318 290. Stück — Ausgegeben am 13. Dezember 1990 — Nr. 747



290. Stück — Ausgegeben am 13. Dezember 1990 — Nr. 747 4319

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des Europarates sind gemäß Art. 17 Abs. 3 des
Übereinkommens die geänderten Anhänge neben Österreich auch für Belgien, die Bundesrepublik
Deutschland, Burkina Faso, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Liechtenstein,
Luxemburg, die Niederlande (für das Königreich in Europa), Portugal, Schweden, Schweiz, Senegal,
Spanien, Ungarn, Zypern und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mit 12. März 1988 in Kraft
getreten.

Vranitzky
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